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lm Übrigen wird lhr im Rahmen der Kampagne gestellter Antrag abgelehnt, da in-

soweit kein Anspruch auf lnformationszugang besteht.

lm Einzelnen:

§ 1 Abs. 1 IFG eröffnet jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen

Anspruch auf Zugang zu amtlichen lnformationen, sofern keine nach §§ 3 ff. IFG

gesetzlich geregelte oder ungeschriebene, aber in der Rechtsprechung aner-

kannte Ausschlussgründe entgegenstehen. Dieser Anspruch ist auf die lnforma-

tionen beschränkt, die bei der Behörde, an die der Antrag gerichtet ist, vorhanden

sind.

Das vom lnformationsfreiheitsgesetz bei Anträgen auf Informationszugang

vermutete eigene lnformationsinteresse der antragstellenden Person ist bei

lhrem Antrag aufgrund der Umstände des Einzelfalles widerlegt.

Dafür spricht das gesamte Vorgehen der Kampagne ,,Lobbyregister selbst

gemacht" von ,,frag-den-staat" und ,,abgeordnetenwatch.de", für die lhr An-

trag - mit lhrem Wissen und Wollen - lediglich ein hinreichender, aber auch

notwendiger Baustein ist.

Ziel der Kampagne und somit auch lhres Antrages ist es, die Bundesregie-

rung zu veranlassen, ein ,,echtes Lobbyregister" im Sinne von ,,frag-den-

staat" und ,,abgeordnetenwatch.de" einzurichten. Dies soll - wie angekündigt

- durch eine Steigerung des Antragsvolumens in den Folgejahren (,,in der

Zukunft tausende Anfragen pro Jahf') erreicht werden. Hierdurch soll eine

funktionelle Überlastung der Bundesregierung im Allgemeinen und des Bun-

deskanzleramts im Besonderen herbeigeführt werden, um die Bundesregie-

rung auf diese Weise zu veranlassen, ein ,,echtes Lobbyregister" im Sinne


